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««» sich »e» Z. «. VÄ< m B«!N, «n» »«> H-so » ^x î»a» «donnement Kr 7» Nummer» »»er ?r e«n Vier
«Sei» Postämter». ä.^i » V» teli-itzr ist^n Per» » Ar. by. und ausser Ver»

rvittrer Fr. t l-tz.

Da neue Schweizerische Republikaner.

Mittwoch den 28 October lgoi. Siebentes Quartal. Den 6 Brümaire. X.

Helvetische Tagsatzung.

Drey und dreyßigste Sitzung, 25. Weinm.

Präsident: Usteri.

Die Constitutionscommißion erstattet folgenden Be-

richt, dessen Anträge angenommen werden:
Bürger Rkvreftnranten! Sie haben Ihrer Consti-

wtionseommißion den Austrag gegeben Ihnen einen

Bericht über den fernern Gang Ihrer Arbeiten und
über die Act abzustatten, wie die angenommene Con.

ftiluiion nun, so viel von Ihnen abhängt, in Thälig.
keil gebracht werten könne.

Ihre Commißion hat das Gesetz vom aten Herbst,

monal untersucht, und da ste es in diefer Rüksicht

sehr zwekmäßig fand, fo glaubt sie Ihnen anraihen

zu müssen, denjenigen Gang in Ihren Arbeiten ein-

zuschlagen, welchen dasselbe vorschreibt; nur erlaubt

sie sich dabey einige Lüken auszufüllen, welche ihr noth,

wendig schienen.

Ihre Commißion glaubt, Sie sän eine Abschrift

der angenommenen Verfassung mit der einfachen An.

zeige, daß Sie nun zufolge derselben zu der Wahl
des Senats schreiten werden, sowohl an den Voll,
ziehungs. als an den gefetzgebenden Rath und an den

obersten Gerichtshof senden. Während dem Sie die

Wahlen vornehmen, sollte dem Bürcau der Auftrag
ertheilt werden, unter der Aussicht der Constitutions.

Commißion, die Verfassungsacte auf Pergament aus-

zufcrtigen, welche sodann mit dem Siegel der Tag.
satzmig verwahrt, von dem Präsident und den beyden

Sccretärs unterschrieben, dem künftigen Senat zuge«

sandt würde, um in den Archiven der Republik auf.

bewahrt zu werden. Von dem Zeitpunkt der Beendi-

gung der Wahlen des Senats an, soll sich derselbe

innert der Zeitfrist von zehn Tagen in der Mehrheit
seiner Glieder coiistituircn, und diejenigen Wahlen in

seiner Mitte vornehmen, welche die Verfassung erfvdert.

In dieser Zwischenzeit wird die Constilutionscommißisn
ohne Aufschub an vie Untersuchung der verschiedenen
Cantonale Organisationen gehen, und Ihnen, so wie
sie in ihrer Arbeit vorrüket, dieselbe vorlegen. — Sobald
der Senat constiiuirel ist, so erfvdert das Gesetz vom
2ten Herbstmonat, daß er ungesäumt davon der Tag,
satzung sowohl, als den provisorischen ersten Behör-
den Nachricht ertheile. Diese lezcem sind gehalten, dem
helvetischen Volk sowohl, als den ersten Cantonalbchör«
den, den Ukbergang von einem provisorischen Zustand
in eine endliche verfassungsmäßige Ordnung der Dinge,
anzuzeigen, mit welcher Anzeige sich dann auch ihre
Verrichtungen endigen.

Die Commißion glaubt nach reisijcher tteberlcgung
und aus guten Gründen, dem künstigen Senat die
Sorge der officielle» Bekanntmachung der Constitution,
nebst einer angemessenen Proklamation dazu, überlas,
sen zu müssen, welches fie Ihnen auch anzurathen
die Freyheit nimt.

Ihr einziges Geschäft nach Beendignng der Wahlen,
B. Representanten, ist die Untersuchung und Einre»
gistrirung der Cantonal. Organisationen, wozu Ihre
Commißion» wie ste schon die Ehre hatte, Sie zu

versichern, keine Zeit verlieren wird.

Die Tagsatzung schreitet zu den Wahlen für den

helvetischen Senat.
Auf den Antrag eines Mitglieds wird beschlossen:

für jeden Canton ein Mitglied, welches ihm consti-

tutionell zukömmt, zuerst, und hernach die frey zn
wählenden eilf übrigen Glieder zu ernennen. Die Rei.
henfolge der Cantone soll durch das L00S bestimmt
werden.

Der erste Canton, dessen Name zum Vorschein
kommt, ist Bern.

Die Wahl fällt im ersten Stimmenmehr ans den
B> Kühn, Mitglied der Tagsatzung, mit 42 Stiuv
men. (Die Zahl der Stimmenden in diesen und den



folgenden Wahlen war zwischen 57 und 6,). Koch,
Mitglied der Tagsatzung, halte 6 ; HalZer, Exminister, 5 ;
Geiser, Mitglied der Tagsatzung 2 ; Lüthard, Gesetz-

gedungsrath : ; Erlach, gewesener Rathsherr i;Gra-
fcnricd, Mitglied der Tagsatzung 1; Wyttenbach,
Gesttzgebungsrath : ; Smer, Cxrepcesentant i ; und

Münger, Mitglied der Tagsatzung, r Stimme.
Zweyter Canton: S 0 l 0 th u rn.

B. C ar t i er, Mitglied des gesetzgebenden Raths,
wird im fünften Stimmenmehr mit Z2 Stimmen ge-

wähit.
Erstes Stimmenmehr: Cartier 2 z';' Smy, Ver-

Walter n; Zcliner, gewesener Statthalter ,o; Lüthi,
Statthalter y; Glutz, Gcmeiumann 5 ; Elutz, Unter»

statthaltcr 1 ; Zettncr, Exminister r Stimme.
Zweytes Stiminemnehr: Cartier 26, Zcltner 17,

Sury 12, Lüthi 4, Glutz r Stimme.
Drittes Stimmenmehr: Cartier 27, Zeltner 22,

Sury ic>, Lûlhj 2 Stimmen.
Viertes Stimmenmehr: Cartier 2Z, Zeltncr 2;,

Sury 8 Stimmen.
Fünftes Stimmenmehr: Cartier Z2, Zeltner 2)

Stimmen.
Dritter Canton: Schwvz.

B. T r u tlm a nn, Regicrungsstalthalter, wird im
ersten Stimmenmehr mit Stimmen gewählt; Alt-
Landammann Schuler hatte 4; AI. Rediug 2 ; Land-

Schreiber Suter, und Camenzind Sohn, 1 Stimme.

Vierter Canton: Graubündten.
B. Salis Seewis, Mitglied der tagsatzung,

wird im ersten Stimmenmehr mit Z9 Stimmen ge-

wählt; Sprecher, Präsident des Präs. Raths hat >z;
Planta, gewesener Statthalter 2 und Wredom, ge-

wesenes Mitglied der Tagsatzung, g Stimmen.

Fünfter Canton: Zürich.
B. Usteri, Mitglied der Tagsatzung, wird im

ersten Stimmenmehr mit 4Z Stimmen gewählt ; FüeZli,

Gesttzgebungsrath hat 7 ; Escher, Gesttzgebungsrath 4 ;
Pfcmimger, Mitglied der Tagsatzung 2; Wegmann,

Mitglied der Tagsatzung ; Hofmeister, Unterstatth. r;
Todler, Mitglied der Tagsatzung 1 ; Wyß, Berw. r;
Dolder, Vollz. Rath 1, Stimmen.

Sechsler Canton: Arg au.

B. Ren g ger, Mitglied der Tagsttzung, wird
im ersten Stimmenmehr mit z? Sliunnen gewählt;

Zimmerman«, Mitglied der Tagsatzung hat »o ; Suter,

Ex^.pr. 5; Dost er, Vollz. Rath z, ; Weder, Mitgl.

der Tagsatzung 2 ; Fehr, Statthalter 2 ; Rothpletz,,
Minister r; Meyer, Ersen. Stimmen.

> Siebenter Canton: Basel.
V- Schmid, Mitglied der Tagsatzung, wird im

ersten Slimmeninchr mit Stimmen ernannt; Wir-
land, Mitglied der Tagsatzung hat Kysendörfer,
Exreprescntant z; Ochs, ExSirector ; ; Meriau, Mit.7
glied der Tagsatzung r, Stimmen.

Achter Canton: Ue i.

B. Meyer, ttnterstatthaltcr in Urseren, wird im
ersten Stimmenmehr mit ;2 Slimmen ernannt;
Thadd. Schmid, Altlandammann, hat^ig; Schmid,
Exstn. 4; Beßler, Exrevr. ;; Müller von Uri i;
Bcroldingcn, Unterstatthaiter 1 Stimme.

Neunter Canton: LÜzern.

B. Crauer, Mitglied der Tagsatzung, wird im
vierten Stimmenmehr mit ;; Slimmen ernannt.

Erstes Stimmenmehr: Crauer 2;; Meyer, Just.
Minister 25, Rüttiman, Vollz. Rath 7; Krus, Alt,
Schultheiß, 2; Mohr, Min. r; Mostr, Mitgl. der
Tagsatzung » Stimme.

Zweytes Stimmenmehr: Crauer 27 Meyer 26,
Rüttimann z, Kruß 1 Stimme.

Drittes Stimmenmehr: Crauer 29, Meyer 29,
Rüttimann 2 Stimmen.

Viertes Stimmenmehr: Crauer z;, Meyer 27
Stimmen.

Zehnter Canton: Unterwald en.

B. Von Flüe, Mitglied des gesetzgeb. Raths,
wird im ersten Stimmenmehr,mit Z2 Stimme» er,

nannt; Kayser, Oberschreiber des Regierüngsstatth.
hat 14; Von Flüe, Exstn. 7; Zelger, Obcrnchlev
6; Kaiser, Unterstatthalter r Stimrue.

Eilster Canton: Fryàurg.
B. Petto laz, Mitglied der Tagsatzung, wird

im drilten Stimmenmehr mit ;o Stimmen ernannt.
Erstes Stimmenmehr: Pcttolaz 24 ; Lanther, Kriegs»

Minister 8 ; d'Kffry, Mitglied der Cantoastaqsatzung 7 ;
Barras, Mitglied der Tagsatzung 6 ; D'Eglise, Mk»
glies der Tagsatzung 4; Vogel:, Cant. Comissar ; 5

Savary, Vollz. Rath 2; Hcrrenschwand, Exgesetzg.

Rath ; Vadoux, Gesttzgebungsrath 1 ; Blanc, à
vocal r, Stinimen» >.



Zweytes Stnnmenmchr: Pettolaz 2 Lanther 15,

D'Eglise 6, Barras 5, D'Asfty 4, Savacy z

Summen.
Drittes Stimmenmehr: Pcttolaz zo, Lanther 2z,

D'Äffcy 2, Barras 2, D'Eglise 2 Stimmen.

Gesetzgebender Rath/ 14. September.

(Fortsetzung.)

Folgend-s Gutachten der Constitutions Csmmißlon
wird in Berathung und die Anträge desselben hierauf
angenommen:

B. Gesetzgeber! Kaun, hatte Ihre Constitutions,
Commißwn den Auftrag erhalten, einen Verfassungs.

Entwurf Ihnen 'vorzulegen, so beeilte sie sich in öffent«

lichen Blättern jeden Helvctier aufzulodern, ihr seine

Gedanken, Wünsche und Vorschläge über einen so

wichtigen Gegenstand mitzutheilen. Wirklich war Ihre
Commißion so glüklich, mehrere schätzbare Beyträge
zu erhallen; die Commißion macht es sich zur Pflicht,
Ihnen das Verzeichnis die»er wackern Männer dankbar«

kchst mitzutheilen. Sie sind:

B. Barras, Ex Senator;
— Me^er v. Arau, Ex Senator;
»— Vuol, Altschultheiß von Kaiscrstuhl;
<— Moll v. B asserville bey Nancy; und

endlich der ungenannte Versasser der Flugschrift:
Des avÄnMgss er äes inconVeniens äu sz lìsme kêâerâtif.

Da Sie B. G. unterm 2?. May lezthiü, die endliche

Einführung der Constitution einer Tagsayung überge.

den, so sind diese Beyträge lediglich ad acta zu legen,

so wie der Vorschlag des Ant. Bruni von Beilenz,
die Cantone, die Aemter, ihre Gehaile ,c. zu ver-

mindern.

Indem Sie unter gleichem Dato beschlossen, der

helvetischen Tagsatzung einen Verfassungsenkwurs vorzu-

legen, traft dessen auch Wallis als integrirender Theil
seine Deputaten dahin sandte, so ist ein Gleiches mit
der vaterländischen Zuschrift der Verwàingàmmer
dieses Cantons wider die LssreGmg dieses Lanoes vom

der Republik, vorzunehmen.

Die übrigen Schriften, die bisher noch in den

Händen Ihrer Commißion waren, beziehen sich ledig-

lieh auf eine bcgere Einrichtung des Gerichtswesens

und aus eine daraus fließende zwekmäßigere Einthei-
King des helvetischen Gelle tes, Auch die sew Wünsche«

hat die Commisiion bereit» entsprochen und tagtäglich
erwartet der gefttzgeb. Rath von der Vollziehung ihr?
Bemerkungen über den deswegen beschlossenen Décréts,
Vorschlag. Ihre Com-mßion räth Ihnen also bis da,
ihn die Niederlegung auf den CanzleyiisH von folgen,
den Zuschriften:

i. Die Landschaft March möchte einen eignen Dl,
strikt bilden, vom n. Sept. 1820. '

-. Nossiniere verlangt kleinere Gerichtsbczirke, vom
9. Oct. 1822. '

Rougemont hat ähnliche Wünsche, vom s?,
Ociober 1802.

4. St. Croix und Bullet möcht n einen eignen D?»
strikt ausmachen, vom z. Iemiec -80-.

5. Oberormund möchte das Distriktsgericht mehr
in seiner Nähe haben, vom 4. Februar »821.

6. Nuolen möchte in den Distrikt Schäunis einver-
leibt werden, vom. 4. Dec. 1800.

7. Oberegg und Rülhi verlangen ganze Enwerlei-
bung in den Distrikt Wald, vom, 2;. Aug igoa.

8. Nidau wünscht Hauptort eines D-ìstriêts zw

werden.

9. Ligern, Twann ,c. wünschen innerhalb ihres
Umfanges eine eigene Gerechlsstelte z» haà, von»
22. Sept. »800.

10. Ein großräthlicher Antrag, die Verwandtschafts-
Grade der Richter zu bestimmen, vom z.Sept. 182s..

11. Mogelsperg im Cant. Sântis mächte m emeK
einzigen Distrikt einverleibt werden.

Endlich trugen Sie B. G. unterm i». Dec. iFo»
Ihrer Commißion aus, Ihnen ein Gutachten über die
Entlassungsart einzelner Munizipalbcamten vorzulegen.
Dieser Gegenstand wird nun wohl den CantsnSobrigkei-.
ten überlassen werden, und wir rathen Ihnen also

in diesen Antrag nicht einzutreten.
Folgendes von der Crimmalgesetzg. Commißion> auge--

tragne Decret wird berachen und angenommen:
Der gesetzg. Rath —> Auf die Botschaft des Vvllx,

Raths vom Herdstm. und nach Anhörung des Be»
richts der Criminalgesetzgeb. Commißion;

In Erwägung, daß der 4te Art. dcs Amnestiegesitz-K
vom 28. Horn. 1820 der vollziehenden Gewalt dis
Befugniß ertheilt, der Gesetzgebung besondere Vor«-
schlage zu Begnadigung solcher Bürger z« machen, die
sich nicht unter den Bedingungen der Amnestie befindm;;

^ verordncdx
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